
Sichern Sie sich jetzt Höchstlei-
stungen für Kieferorthopädie mit 
dem Tarif ZahnPremium der UKV.

Tarif ZahnPremium

Zahnbehandlung, Zahnersatz

Der Tarif leistet 90 % der Ko-
sten für Inlays, Inlays, Kunst-
füllungen, Parodontose- und 
Wurzelbehandlungen, Brücken, 
Kronen, Prothesen, Veneers, 
Schienen und Aufbissbehelfe, 
funktionsanalystische und funk-
tionstherapeutische Leistungen, 
zahntechnische Laborarbeit und 
Materialien. 

Vorleistungen der gesetzlichen 
Krankenkasse (GKV) werden auf 
die Erstattung angerechnet.

Kieferorthopädie

Kieferorthopädische Maßnah-
men werden zu 90 % erstattet, 
wenn die Behandlung vor Voll-

endung des 19. Lebensjahres 
beginnt – unabhängig davon, 
wann die kieferorthopädische 
Behandlung tatsächlich abge-
schlossen wird.

Auch hier werden die Vorleistun-
gen der GKV angerechnet.

Brillen und Kontaktlinsen

Erstattet werden 80 % der Ko-
sten sowie Reparaturen bis zu 
einem Betrag von insgesamt 250 
EUR innerhalb von zwei Kalen-
derjahren.

Auslandsreisen

Sie erhalten 100 % bei Aus-
landsreisen bis zu einer Dauer 
von je 60 Tagen eine Erstattung 
für unvorhergesehene ambulan-
te und stationäre Heilbehand-
lungen.

Darüber hinaus erhalten Sie eine 
Kostenerstattung für medizinisch 
notwendige Rücktransporte.

Erstattungsgrenzen
Die Erstattung für Zahnbehand-
lung und -ersatz, sowie Kieferor-
thopädie ist begrenzt auf einen 
erstattungsfähigen Rechnungs-
betrag von 15.000 Euro in vier 
Kalenderjahren.

In den ersten drei Kalenderjah-
ren ist die Erstattung begrenzt 
auf einen erstattungsfähigen 
Rechnungsbetrag von 

•	 insgesamt 1.000 Euro im 
ersten Jahr

•	 insgesamt 3.000 Euro in den 
ersten beiden Jahren 

•	 insgesamt 6.000 Euro in den 
ersten drei Jahren

Vertragsbeginn und 
Laufzeit
Der Vertragsbeginn der Kieferor-
thopädieversicherung ist immer 
der 1. eines Monats, frühestens 

des Monats nach Antragstellung. 

Bei Vertragsbeginn ist zunächste 
eine Wartezeit von 8 Monaten zu 
absolvieren. Die Wartezeit ent-
fällt bei Unfällen. Die Wartezeit 
für zahnärztliche Behandlungen, 
die nicht in Zusammenhang mit 
Zahnersatz oder kieferorthopä-
dischen Maßnahmen stehen, 
beträgt nur drei Monate. 

Die Vertragsdauer beträgt min-
destens 2 Versicherungsjahre 
und verlängert sich stillschwei-
gend immer um ein Jahr, wenn 
Sie den Vertrag nicht drei Mo-
nate zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres kündigen. 
Der Versicherer verzichtet bei 
diesem Tarif auf sein ordentli-
ches Kündigungsrecht.

Ansprechpartner
Für die Betreuung Ihres Vertra-
ges sind wir, die GutGuenstig-
Versichert GmbH, zuständig. Das 
heißt, wir sind Ihr erster An-
sprechpartner bei allen Fragen 
rund um die Versicherung. Auch, 
und gerade in Schadensfällen, 
sollten Sie uns mit einbeziehen. 
Wir können Ihnen z. B. beim 
Ausfüllen der Schadensmeldung 
behilflich sein und bewahren 
sämtliche relevanten Dokumen-
te in Kopie für Sie auf.

Versicherer und Versi-
cherungsbedingungen
Versicherer der Kieferorthopä-
dieversicherung ist die Union 
Krankenversicherung AG (UKV). 

Eingebunden in die Sparkassen-
Finanzgruppe bildet die UKV 
zusammen mit ihrer Schwe-
stergesellschaft der BBKK die 
siebtgrößte Krankenversiche-
rungsgruppe in Deutschland. 
Beide Versicherer stehen unter 
Führung der Versicherungskam-
mer Bayern. 

Seit Inkrafttreten des neuen 
Versicherungsvertragsgesetzes 
(01.01.2008) sind alle Versiche-
rer, Versicherungsvermittler und 
Makler dazu verpflichtet, ihren 
Kunden alle vertragsrelevanten 
Unterlagen vor Antragsunter-
zeichnung in Textform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die Antragsunterlagen erstrec-
ken sich oftmals über viele 
Seiten. Da Umweltschutz für 
unser Unternehmen ein wichti-
ges Anliegen ist, verzichten wir 
auf das Versenden von großen 
Papiermengen. Hier finden Sie 
zur Ansicht und zum Download 
auf Ihren Rechner Ihre vollstän-
digen Vertragsunterlagen:

www.gutguenstigversichert.de/ 
antragsunterlagen-kov_ukv.html

Das spart Papier und schont die 
Umwelt. 

Natürlich können Sie sich Ihre 
Unterlagen auch über den Post-
weg von uns zusenden lassen.

Wichtiger Hinweis
Diese Leistungsbeschreibung ist 
lediglich eine Kurzübersicht. Der 
rechtsverbindliche Umfang des 

Versicherungsschutzes geht aus-
schließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen hervor.

Warum die Kieferorthopädieversicherung der UKV?
Diese Versicherung Marktübliche Tarife

Kieferorthopädie 90% Erstattung für kieferortho-
pädische Behandlungen. Volle 
Erstattung in allen 5 KIG-Stufen

Nur zwischen 50 und 80 % 
Erstattung. Leistungen abhängig 
von der KIG-Stufe

Zahnersatz 90% Erstattung auch für Zahner-
satz, keine Vorleistung GKV, kein 
Bonusheft erforderlich

Leistungen nur nach Vorleistung 
der GKV und abhängig vom Bo-
nusheft. Dadurch oftmals deut-
lich weniger als 90% Erstattung.

Zusatzleistungen Leistungen für Brillen und Aus-
landskrankenversicherung ko-
stenlos mitversichert

Keine Zusatzleistungen, oder 
nur gegen Mehrbeitrag



Warum wir Ihnen gerade dieseWarum wir Ihnen gerade diese

•• 90 % Erstattung der entstehenden Kos-
ten für Kieferorthopädie

•• Erstattung in allen 5 KIG-Stufen

•• Zahnersatz, Implantate inkl. Knochen-
aufbau, Inlays/Onlays, Parodontosebe-
handlungen ebenfalls zu 90% mitversi-
chert

•• Brillen und Auslandsreisekrankenversi-
cherung im Beitrag enthalten

Kieferorthopädieversicherung: 
UKV Zahn Premium

Für ein selbstbewusstes & 
gesundes Lächeln.

Zeigen Sie Ihr schönstes Lächeln. 
Ob in der Freizeit, bei Freunden 
oder beim Vorstellungsgespräch – 
glänzen Sie mit gesunden Zähnen.

Beim Thema Kieferorthopädie leisten die 
gesetzlichen Krankenkassen heute nur 
noch das Notwendigste. Es müssen schon 
schwere Fehlstellungen vorhanden sein, da-
mit ein Erstattungsantrag überhaupt geprüft 
wird. Mit dieser Kieferorthopädieversiche-
rung entscheiden Sie und ihr Zahnarzt und 
nicht die Krankenkasse, ob und in welchem 
Umfang eine Behandlung sinnvoll ist.

Heute kostet ein solches Lächeln schon 
fast so viel wie ein Kleinwagen. Investieren 
Sie frühzeitig in Ihre Gesundheit, um recht-
zeitig von guten Leistungen zu profitieren. 
Schonen Sie Ihren Geldbeutel und lassen 
Sie Ihre Zähne glänzen - werden Sie beim 
Zahnarzt zum Privatpatient.

Wir haben die Lösung für Sie: ZahnPrivat 
von der UKV! Eine Zusatzversicherung, 
die Ihnen eine hohe Kostenerstattung für 
Kieferorthopädie und vieles mehr zusichert 
und das zu günstigen Beiträgen.

Ihre Notizen
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